
Sehr geehrte Frau Kollegin, 
Sehr geehrter Herr Kollege, 

willkommen bei der Deutschen Ärztegesellschaft für Akupunktur e.V. (DÄGfA).  
Wir freuen uns, dass Sie sich für Akupunktur interessieren und stellen Ihnen gerne unser 
Grundkurs-Ausbildungskonzept vor. 
 

 
 
 
 
  Kurszeiten  
  G1 – G15:  Freitag: 14:00 - 18:00 und 18:30 - 21:30 Uhr 
  Samstag:   9:00 - 13:00 und 14:00 - 17:00 Uhr 
  Sonntag:   9:00 - 13:00 und 14:00 - 17:00 Uhr 
 
  GP:   Samstag   9:00 - 13.00 und 14:00 - 18.00 Uhr 
  Sonntag   9:00 - 13.00 und 14:00 - 18.00 Uhr 
 
  Ausnahme Hessen: GP Kurse mit 8 UE 9:00 - 13:00 und 14:00 - 17:00 Uhr aufgrund  
  Vorgaben der Hessischen Landesärztekammer 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bei allen Fragen, die Ihre Ausbildung betreffen, beraten wir Sie gerne telefonisch unter: 
089 / 710 05 11 oder per Mail fz@daegfa.de 
 
Wir freuen uns sehr über einen persönlichen Kontakt und wünschen Ihnen viel Freude an Ihrer 
Akupunkturausbildung bei der DÄGfA. 
 
Ihr DÄGfA-Team 

Kosten der Ausbildung  
Ein Kurstag kostet für Mitglieder 150 €, Nicht-Mitglieder zahlen einen Aufpreis von 50 €.  
Der Mitgliedsbeitrag beträgt 75 €. 
Die ersten 3 Grundkurse können im Block reduziert für 375 € gebucht werden.  
Durch weitere Blockbuchungen kann sich der Gesamtpreis auf 3.075 € reduzieren.  
Weitere Ermäßigungen  erhalten arbeitslos gemeldete Ärzte, Rentner, Wehrpflichtige, 
Studenten und Berechtigte im Erziehungsurlaub. 

Der erste Schritt  führt Sie nach 200 Stunden zur „Zusatzbezeichnung Akupunktur “ 
Hierzu benötigen Sie 120 Stunden Kursweiterbildung mit praktischen Übungen in 
Akupunktur (G1 – G15, entsprechend den Kursblöcken A-E des Kursbuches der 
Bundesärztekammer)  
und anschließend  
60 Stunden Praktische Akupunkturbehandlung und 20 Stunden Fallseminare.  
Diese insgesamt 80 Stunden können Sie im Rahmen der von uns angebotenen 
Praxiskurse mit Fallseminaren (Praxis/Fallseminar, GP)  ableisten.  
Die 8 Praxiskurse mit Fallseminaren (GP) können in beliebiger Reihenfolge gebucht 
werden. Unsere Grundkurse richten sich nach den Vorgaben der Bundesärztekammer und 
sind zertifiziert.  
Zwei Jahre nach Beginn des ersten Kurses (G1) können Sie die Zulassung zur Prüfung für 
die Zusatzbezeichnung Akupunktur bei Ihrer zuständigen Landesärztekammer beantragen. 
 

Für die Abrechnung mit der Krankenkasse über die KV  benötigen Sie neben der 
Zusatzbezeichnung „Akupunktur“ 80 Stunden Ausbildung in Psychosomatischer 
Grundversorgung  und 80 Stunden in Spezieller Schmerztherapie,  die Sie auch bei der 
DÄGfA erwerben können. 
Darüber hinaus verlangt die KV die Teilnahme an 4 Fallkonferenzen pro Jahr. Die DÄGfA 
bietet Fallkonferenzen für 50 € moderiert von qualifizierten Dozenten und mit 
Patientenvorstellung an. 
 


